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Rhein-Kreis Neuss 
  

 
 

Neuss/Grevenbroich, 27.09.2022   
 

An die   
Mitglieder des Kreistages 
 
nachrichtlich: 

An die Dezernenten 
 

Einladung 
zur 8. Sitzung 

des Kreistages 
(XVII. Wahlperiode) 

am Mittwoch, dem 28.09.2022, um 15:00 Uhr 

GV, Zentrum, Kreishaus Grevenbroich 
Kreissitzungssaal (1. Etage) 

Auf der Schanze 4, 41515 Grevenbroich 
(Tel. 02181/601-2172) 

Navigation: www.rkn.nrw/TR814 
 

 

Aktua l i s ie r te  TAGESORDNUNG:  
 

Öffentlicher Teil: 
 

 1.   Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der 
Beschlussfähigkeit 

 

   
 2.   Umbesetzung von Ausschüssen und Gremien  
   
 2.1.   Tischvorlage: Umbesetzung von Ausschüssen und Gremien 

Vorlage: 010/1708/XVII/2022 
 

   
 3.   Nachbesetzung Gremien 

Vorlage: 010/1514/XVII/2022 
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Seite 2 von 4 Einladung zur 8. Sitzung des Kreistages am 28.09.2022 

 

   
 4.   Wiederwahl des Kreisdirektors 

Vorlage: 010/1468/XVII/2022 
 

   
 5.   Haushaltsentwicklung 2022, die finanzielle Lage nach § 2 

Abs. 2 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz NRW und nach § 6  
Kommunalhaushaltsrechtsanwendungsverordnung 
Vorlage: 20/1582/XVII/2022 

 

   
 5.1.   Tischvorlage zur TOP 5: Haushaltsentwicklung 2022, die 

finanzielle Lage nach § 2 Abs. 2 NKF-COVID-19-
Isolierungsgesetz NRW und nach § 6 
Kommunalhaushaltsrechtsanwendungsverordnung 
Vorlage: 20/1727/XVII/2022 

 

   
 6.   Über-/und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen 

gemäß § 53 KrO in Verbindung mit § 83 GO NRW 
Vorlage: 20/1586/XVII/2022 

 

   
6.1 Tischvorlage: Über-/und außerplanmäßige 

Aufwendungen/Auszahlungen gemäß § 53 KrO in Verbindung 
mit § 83 GO NRW 

 

   
 7.   Änderung der Beförderungsentgelte im Gelegenheitsverkehr 

mit Taxen für den Rhein-Kreis Neuss 
Vorlage: 36/1581/XVII/2022 

 

   
 7.1.   Tischvorlage: Änderung der Beförderungsentgelte im 

Gelegenheitsverkehr mit Taxen für den Rhein-Kreis Neuss 
Vorlage: 36/1709/XVII/2022 

 

   
 8.   Anträge  
   
 8.1.   Tischvorlage: Antrag der Kreistagsfraktionen CDU, SPD, 

B´90/Die Grünen, FDP, UWG/FW RKN/Zentrum vom 
27.09.2022 zum Thema "Energiesicherheit" 
Vorlage: 010/1729/XVII/2022 

 

   
 8.2.   Tischvorlage: Antrag der Kreistagsfraktionen CDU, SPD, 

B‘90/Die Grünen, FDP, und UWG/FW RKN/ Zentrum vom 
27.09.2022 zum Thema "Revierbahn" 
Vorlage: 010/1730/XVII/2022 

 

   
 9.   Mitteilungen  
   
 9.1.   Sitzungskalender 2023 

Vorlage: 010/1693/XVII/2022 
 

   
 9.1.1.   Tischvorlage: Sitzungskalender 2023 

Vorlage: 010/1726/XVII/2022 
 

   
 10.   Anfragen  
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 11.   Beschlusskontrolle 
Vorlage: 010/1695/XVII/2022 

 

   
 12.   Einwohnerfragestunde  
   

Nichtöffentlicher Teil: 
 

 1.   Personalangelegenheiten  
   
 2.   Tischvorlage: Stand Fusion Rheinland Klinikum Neuss GmbH 

Vorlage: 540/1686/XVII/2022 
 

   
 3.   Tischvorlage: Erwerb / Tausch von Ackerlandflächen für den 

Bau der Anschlussstelle Dormagen-Delrath einschließlich der 
Verbindungsstraße K 33 n 
Vorlage: 66/1707/XVII/2022 

 

   
 4.   Anträge  
   
 4.1.   Antrag der Kreistagsfraktionen CDU, FDP, UWG/FW RKN/ 

Zentrum vom 15.09.2022 zum Thema "Schullandschaft" 
Vorlage: 40/1667/XVII/2022 

 

   
 5.   Mitteilungen  
   
 5.1.   Interkommunale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 

Rechnungsprüfung mit der Stadt Neuss 
 

   
 6.   Anfragen  
   
 7.   Beschlusskontrolle 

Vorlage: 010/1696/XVII/2022 
 

   
 

 

 
Hans-Jürgen Petrauschke 
Landrat 
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Seite 4 von 4 Einladung zur 8. Sitzung des Kreistages am 28.09.2022 

 

Für die Vorbesprechungen stehen den Fraktionen in der Zeit von 14.00 - 15.00 Uhr folgende 
Räume im Sitzungsbereich des Kreishauses Grevenbroich zur Verfügung: 
 
CDU-Fraktion: Besprechungsraum V/VI 

 1. Etage 

 Navigation: www.rkn.nrw/TR815 

 

SPD-Fraktion: Blauer Salon 

 Ständehaus (Lindenstr. 2), Erdgeschoss 

  

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: Besprechungsraum Ideenschmiede I/II 

 Erdgeschoss 

 Navigation: www.rkn.nrw/TR804 

 

FDP-Fraktion: Besprechungsraum III 

 Erdgeschoss 

 Navigation: www.rkn.nrw/TR810 

 

Fraktion UWG/FW RKN/Zentrum:  Besprechungsraum IV 

 Erdgeschoss 

 Navigation: www.rkn.nrw/TR809 

 

Fraktion AfD: Besprechungsraum IIIa 

 Erdgeschoss 

 Navigation: www.rkn.nrw/TR824 

 
Parkplätze stehen in der Tiefgarage des Kreishauses Grevenbroich, Einfahrt "Am 
Ständehaus", zur Verfügung. 
 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Parken auf dem Rondell vor dem 
Haupteingang des Kreishauses Grevenbroich nicht gestattet ist! 
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Rhein-Kreis Neuss 
 

Neuss/Grevenbroich,  22.09.2022 

010 - Büro des Landrates/Kreistages 

 

Tischvorlage 
Sitzungsvorlage-Nr. 010/1708/XVII/2022 

 

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Kreistag 28.09.2022 öffentlich 

 
Tagesordnungspunkt:   
 

Tischvorlage: Umbesetzung von Ausschüssen und Gremien 
 
 
 
 
 
Anlagen: 

AfD Umbesetzung 
Bündnis 90/Die Grünen Umbesetzung 
CDU Umbesetzung 
FDP Umbesetzung Ausschüsse 
SPD Umbesetzung von Ausschüssen 
UWG,FW,Zentrum Umbesetzung 
 

Ö  2.1Ö  2.1
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Ö  2.1Ö  2.1
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www.gruene-rkn.de 

Neuss, 26. September 2022 

 
Antrag zu „Umbesetzung von Ausschüssen und Gremien“ 
 
Sehr geehrter Herr Petrauschke, 
 
wir bitten Sie, bei der Sitzung des Kreistages am 28. September 2022 unsere nachstehenden 
Umbesetzungen beschließen zu lassen. 
 
Schul- und BildungsAS 
Sachkundige Bürgerin Alexandra Erlach wird als ordentliches Mitglied im Ausschuss gestrichen, 
statt ihrer wird Sachkundiger Bürger Hermann-Josef Wienken ordentliches Mitglied im 
Ausschuss.  
 
Partnerschaftskomitee Europäische Nachbarn 
Kreistagsabgeordnete Petra Schenke wird als ordentliches Mitglied im Ausschuss gestrichen, 
statt ihrer wird Sachkundige Bürgerin Katharina Janetta ordentliches Mitglied im Ausschuss.  
 
Verbandsversammlung Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr 
Kreistagsabgeordnete Petra Schenke wird als stellvertretendes Mitglied in der 
Verbandversammlung gestrichen, statt ihrer wird Jürgen Peters stellvertretendes Mitglied der 
Versammlung. 
 
Mit besten Grüßen 
    
 
Swenja Krüppel 
Fraktionsvorsitzende 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Kreistagsfraktion, Schulstr. 1, 41460 Neuss 

 
 
An den Landrat des  
Rhein-Kreises Neuss 
Herrn Hans-Jürgen Petrauschke 
landrat@rhein-kreis-neuss.de 

 

FRAKTION IM RHEIN-KREIS NEUSS 
 

 
 
Schulstraße 1 
41460 Neuss 
Tel:  +49 (2131) 1666-81 
Fax: +49 (2131) 1666-83 
fraktion@gruene-rkn.de 
 

Ö  2.1Ö  2.1
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CHRISTLICH  DEMOKRATISCHE  UNION  DEUTSCHLANDS 
CDU FRAKTION IM KREISTAG DES RHEIN-KREISES NEUSS 

CDU  IM  RHEIN-KREIS  NEUSS 
CDU FRAKTION IM KREISTAG DES RHEIN-KREISES NEUSS 

 

Münsterplatz 13a ▪ 41460 Neuss ▪ Telefon 0 21 31 / 71 88 50 ▪ Telefax 0 21 31/ 71 88 555 

e-Mail: fraktion@cdu-rheinkreisneuss.de ▪ Internet: www.cdu-rheinkreisneuss.de 

 

 

 
An Landrat 
Hans-Jürgen Petrauschke 

Oberstraße 91  
 
41460 Neuss        

 
          27. September 2022 

 

 

Umbesetzung von Ausschüssen und Gremien 

 

 
Sehr geehrter Herr Petrauschke, 
 

die CDU-Fraktion beantragt für die Sitzung des Kreistages am 28. September 2022 folgende 
Umbesetzung: 
 

Prof. Dr. Dieter Welsink wird stellvertretendes Mitglied des Abgeordneten Richard Streck im 

Ausschuss für Strukturwandel und Arbeit.  
 

Gerd Kuska wird sachkundiger Bürger der CDU-Kreistagsfraktion und 
stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Strukturwandel und 

Arbeit.  
 

Linda Bähr wird sachkundige Bürgerin der CDU-Kreistagsfraktion und 
stellvertretendes Mitglied im Gesundheitsausschuss.  

 

Jens Borchers scheidet als sachkundiger Bürger der CDU-Kreistagsfraktion und 
stellvertretendes Mitglied in folgenden Ausschüssen aus:  
- Ausschuss für Innovation, Digitalisierung und 

Standortmarketing; 
- Ausschuss für Soziales und Wohnen; 
- Mobilitätsausschuss; 

- Planungs-, Klimaschutz- und Umweltausschuss.  
 
Mit freundlichen Grüßen          

           
 
 
Sven Ladeck          

Vorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion                            
im Rhein-Kreis Neuss 

Ö  2.1Ö  2.1
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Umbesetzung von Ausschüssen und Gremien 
 
 
Sehr geehrter Herr Landrat Petrauschke, 
 
die FDP-Kreistagsfraktion beantragt für die Sitzung des Kreistages am 28.09.2022 
folgende Umbesetzungen: 
 

Ausschuss/Gremium Position  Bisher (entfällt) Neu 

Mitgliederversammlung 
Metropolregion 
Rheinland 

Stv. 
Mitglied 

Jan Raatschen (SKB) Dirk Rosellen (KTA) 

Partnerschaftskomitee 
Europäische Nachbarn 

Stv. 
Mitglied 

Thomas Schommers 
(SKB) 

- 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
Dirk Rosellen 
Vorsitzender 

Grevenbroich, 20.09.2022 
Seiten 1/1 
 
Freie Demokratische Partei (FDP) 
Kreistagsfraktion Rhein-Kreis Neuss 
Geschäftsstelle 
Brauereistraße 13 
41352 Korschenbroich 
 
Telefon: +49 2161 8299860 
Telefax: +49 2161 8299861 
 
E-Mail: info@fdp-rkn.de 
Internet: www.fdp-rkn.de 
 
Sparkasse Neuss  
IBAN: 
DE34 3055 0000 0000 1841 68 
BIC: WELADEDNXXX 

FDP-Kreistagsfraktion RKN ∙ Brauereistraße 13∙ 41352 Korschenbroich 

An den 
Landrat des Rhein-Kreises Neuss 
Herrn Hans-Jürgen Petrauschke 
Lindenstr. 2 
41515 Grevenbroich 

Ö  2.1Ö  2.1
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SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI DEUTSCHLANDS 
KREISTAGSFRAKTION IM RHEIN-KREIS NEUSS 
www.die-spd-kreistagsfraktion.de 

 
 
 
SPD-KREISTAGSFRAKTION | PLATZ DER REPUBLIK 11 | 41515 GREVENBROICH 

Geschäftsstelle: 
Frau Gaby Schillings, Referentin 
Herr Martin Wosnitza, Referent 
Mail: kreistagsfraktion@spd-kreis-neuss.de 

Kontoverbindung: 
Sparkasse Neuss 
 
IBAN: 
DE87305500000059111054 
BIC: WELA DE DN 

Öffnungszeiten: 
Montag bis Donnerstag 
von 8:00 bis 15:00 Uhr 

 

 
An den 
Landrat des Rhein-Kreises Neuss 
Herrn Hans-Jürgen Petrauschke 
Kreisverwaltung  
 
41460 Neuss 

 
 
       

                              14. September 2022 
 
Kreistagssitzung am 28. September 2022 

TOP: Umsetzungen von Ausschüssen und Gremien 

Sehr geehrter Herr Landrat, 

wir bitten um folgende Umbesetzungen: 

Kulturausschuss 

Dagmar Kaisers ersetzt Lena Meyer als stellvertretendes Mitglied 
Lena Meyer wird gestrichen 
 
Ausschuss für Innovation, Digitalisierung und Standortmarketing 

Daniel Kober ersetzt Lena Meyer als stellvertretendes Mitglied 
Lena Meyer wird gestrichen 
 
Ausschuss für Strukturwandel und Arbeit 

Dagmar Kaisers wird weiteres stellvertretendes Mitglied 
 
Mit freundlichen Grüßen  
                   

       
   Udo Bartsch 
-  Vorsitzender -        

SPD-Kreistagsfraktion 
Fraktionsgeschäftsstelle 

 
Willy-Brandt-Haus 

Platz der Republik 11 
41515 Grevenbroich 

 

Tel: 02181 / 2250 22 
Fax: 02181 / 2250 40 

Mail: kreistagsfraktion@ 

spd-kreis-neuss.de 

Ö  2.1Ö  2.1
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Kreistagsfraktion UWG/Freie Wähler Rhein-Kreis Neuss -Deutsche Zentrumspartei 

   

 

An den 

Landrat 

des Rhein-Kreis Neuss 

Lindenstraße 2 

         23. September 2022 

41515 Grevenbroich 

 

 

Antrag auf Ausschuss- und Gremienumbesetzung 
 

Sehr geehrter Herr Landrat, 
 

für die Sitzung des Kreistages am 28.09.2022 stellen wir den Antrag auf folgende Ausschuss- und 

Gremienumbesetzungen: 
 

Ausschuss für Soziales und Wohnen 
 

Harald Holler ersetzt Carsten Thiel als Mitglied 

Carsten Thiel ersetzt Harald Holler als stellv. Mitglied 
 

Rettungswesen 
 

Thomas Freitag entfällt als stellv. Mitglied. 

Bianca Lins ersetzt Thomas Freitag als stellv. Mitglied 
 

Finanzausschuss 
 

Michael Kirbach entfällt als stellv. Mitglied 

                               

Jugendhilfeausschuss 
 

Kim Hübgens ersetzt Thomas Freitag als stellv. Mitglied 
 

TZ Glehn 
 

Heiner Bäther ersetzt Thomas Freitag als Mitglied. 

 

 

Mit freundlichem Gruß 
                                                               

 

 

                 

                           

  
       Carsten Thiel 

Fraktionsvorsitzender 

 

41515 Grevenbroich 

Am Hammerwerk 16 

Tel  02181-2131770 

Fax  02181-2131771  

E-Mail fraktion@uwg-fw-zentrumspartei.de 

www.uwg-fw-zentrumspartei.de 

 UWG/Freie Wähler - Zentrumspartei - Am Hammerwerk 16 - 41515 Grevenbroich 

Ö  2.1Ö  2.1
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Rhein-Kreis Neuss 
 

Neuss/Grevenbroich,  11.08.2022 

010 - Büro des Landrates/Kreistages 

 

Sitzungsvorlage-Nr. 010/1514/XVII/2022 

 
 

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Kreistag 28.09.2022 öffentlich 

 
  

 
 
Tagesordnungspunkt: 

Nachbesetzung Gremien 
 

Sachverhalt: 

Zum 31.07.2022 ist Herr Karsten Mankowsky altersbedingt aus dem Dienst des Rhein-Kreises 
Neuss und als Dezernent ausgeschieden. 
 
Seit dem 01.08.2022 ist Herr Gregor Küpper als neuer Dezernent des Rhein-Kreises Neuss 
tätig. Die Gremienmitgliedschaften von Herrn Mankowsky soll nun Herr Küpper übernehmen. 
 
 
Folgende Gremienpositionen sind daher umzubesetzen: 
 
 
- Bestellung als stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Vereins zur 
Förderung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Ruhr-Wupper e.V. 
 
-Bestellung in den Vorstand des Vereins zur Förderung der Abfallwirtschaft Region Rhein-
Ruhr-Wupper e.V. 
 
- Bestellung als stellvertretender Vorsitzender der Konferenz für Gesundheit, Pflege und Alter  
 
-Bestellung als stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat des Chemischen- und 
Veterinäruntersuchungsamtes Rhein-Ruhr-Wupper  
 

Beschlussempfehlung: 

Der Kreistag beschließt Herrn Dezernenten Gregor Küpper für die laufende Wahlperiode  
 
- als stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Vereins zur Förderung der 
Abfallwirtschaft Region Rhein-Ruhr-Wupper e.V. 
 
-als Mitglied in den Vorstand des Vereins zur Förderung der Abfallwirtschaft Region Rhein-
Ruhr-Wupper e.V. 

Ö  3Ö  3
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- als stellvertretenden Vorsitzenden der Konferenz für Gesundheit, Pflege und Alter  
 
- als stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat des Chemischen- und 
Veterinäruntersuchungsamtes Rhein-Ruhr-Wupper  
 
zu bestellen.  
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Rhein-Kreis Neuss 
 

Neuss/Grevenbroich,  28.06.2022 

010 - Büro des Landrates/Kreistages 

 

Sitzungsvorlage-Nr. 010/1468/XVII/2022 

 
 

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Kreistag 28.09.2022 öffentlich 

 
  

 
 
Tagesordnungspunkt: 

Wiederwahl des Kreisdirektors 
 

Sachverhalt: 

Die erste Amtszeit des Kreisdirektors Dirk Brügge hat am 01.03.2015 begonnen und endet 
gem. § 47 Abs. 1 Satz 2 KrO NRW i.V.m. § 16 Hauptsatzung des Rhein-Kreises Neuss nach 
acht Jahren, also mit Ablauf des 28.02.2023. Gem. § 47 Abs. 2 KrO NRW i.V.m. § 71 Abs. 2 
und 5 GO NRW darf die Wiederwahl frühestens sechs Monate vor Freiwerden der Stelle (also 
ab 31.08.2022) erfolgen. Zudem ist der Kreisdirektor verpflichtet, eine durch den Kreistag 
getroffene erste und zweite Wiederwahl anzunehmen, wenn er spätestens drei Monate vor 
Ablauf der Amtszeit (bis 30.11.2022) wiedergewählt wird. 
Die Wahl des Kreisdirektors obliegt gem. § 26 Abs. 1 Buchst. d) KrO NRW dem Kreistag. Sie 
findet gem. § 33 KrO NRW in öffentlicher Sitzung statt. Das Wahlverfahren richtet sich nach 
§ 35 Abs. 2 KrO NRW.  
 
 
 

Beschlussempfehlung: 

Der Kreistag wählt, Herrn Kreisdirektor Dirk Brügge für die Dauer von weiteren acht Jahren 
zum Kreisdirektor des Rhein-Kreises Neuss wieder. 
 
 
 

 

Ö  4Ö  4
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Rhein-Kreis Neuss 
 

Neuss/Grevenbroich,  01.09.2022 

20 - Amt für Finanzen 

 

Sitzungsvorlage-Nr. 20/1582/XVII/2022 

 
 

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Kreistag 28.09.2022 öffentlich 

 
  

 
 
Tagesordnungspunkt: 

Haushaltsentwicklung 2022, die finanzielle Lage nach § 2 Abs. 2 NKF-
COVID-19-Isolierungsgesetz NRW und nach § 6  Kommunalhaushalts-
rechtsanwendungsverordnung 
 

Sachverhalt: 

 
Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde am 30. März 2022 vom Kreistag 
beschlossen. Die nach § 56 Abs. 2 KrO NRW erforderliche Genehmigung der Kreisumlage 
wurde am 22.07.2022 von der Bezirksregierung Düsseldorf erteilt. Bis zu diesem Zeitpunkt 
unterlag die Haushaltswirtschaft des Rhein-Kreises Neuss somit den Restriktionen der 
vorläufigen Haushaltsführung gemäß § 82 GO NRW i.V.m § 53 KrO NRW.  
 
Die Verwaltung wird in der Sitzung des Kreistages zur aktuellen Haushaltsentwicklung 2022, 
zur finanziellen Lage nach § 2 Abs. 2 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-
Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Lande Nordrhein-Westfalen 
(NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) und des § 6 der Kommunalhaushalts-
rechtsanwendungs-verordnung über Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der 
Aufnahme und Unterbringung der Schutzsuchenden (Ukraine-Flüchtlinge) Stellung nehmen 
und eine aktuelle Übersicht vorlegen. 
 
 
 
 

Beschlussempfehlung: 

 
Der Kreistag nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur aktuellen Haushaltsentwicklung 2022 
und zur finanziellen Lage nach § 2 Abs. 2 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-
Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Lande Nordrhein-Westfalen 
(NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) und des § 6 der Kommunalhaushaltsrechts-
anwendungsverordnung zur Kenntnis. 
 

 

Ö  5Ö  5
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Rhein-Kreis Neuss 
 

Neuss/Grevenbroich,  26.09.2022 

20 - Amt für Finanzen 

 

Tischvorlage 
Sitzungsvorlage-Nr. 20/1727/XVII/2022 

 

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Kreistag 28.09.2022 öffentlich 

 
Tagesordnungspunkt:   
 

Tischvorlage zur TOP 5:  
Haushaltsentwicklung 2022, die finanzielle Lage nach § 2 Abs. 2 NKF-
COVID-19-Isolierungsgesetz NRW und nach § 6 
Kommunalhaushaltsrechtsanwendungsverordnung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen: 

Haushaltsentwicklung 2022_Ergebnisrechnung 2022 (01.01.2022 bis 31.08.2022) 
 

Ö  5.1Ö  5.1
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26.09.2022

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten KG Plan 2022
Ist 2022

Stand: 31.08.2022
"Prognose" zum 

31.12.22

Vergleich 
Planansatz / 

Prognose
1 Steuern und ähnliche Abgaben 40 9.000.000 9.348.790 9.348.790 348.790
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41 392.552.128 351.949.753,94 377.882.169 -14.669.959
3 Sonstige Transfererträge 42 3.046.100 2.742.689,53 3.233.498 187.398
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43 58.958.064 31.461.353,34 59.055.268 97.204
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 44 6.225.615 4.611.510,12 6.378.973 153.358
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 448 125.535.292 69.002.220,20 136.375.180 10.839.888
7 Sonstige ordentliche Erträge 45 8.438.703 3.760.541,14 8.590.687 151.984
8 Aktivierte Eigenleistungen 47 190.000 0,00 190.000 0

10 Ordentliche Erträge 603.945.902 472.876.858 601.054.564 -2.891.338
11 Personalaufwendungen 50 80.288.556 43.403.141,20 81.257.432 968.876
12 Versorgungsaufwendugen 51 12.257.265 11.547.088,95 13.257.265 1.000.000
13 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen 52 106.663.776 57.889.934,04 104.105.427 -2.558.349
14 Bilanzielle Abschreibungen 57 14.783.327 485.208,80 14.783.327 0
15 Transferaufwendungen 53 281.993.676 237.491.318,64 276.259.044 -5.734.632
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 54 114.851.781 75.790.234,50 112.336.968 -2.514.813
17 Ordentliche Aufwendungen 610.838.381 426.606.926 601.999.462 -8.838.919
18 Ordentliches Ergebnis -6.892.479 46.269.932 -944.898 5.947.581
19 Finanzerträge 46 1.807.060 2.486.779,68 2.532.406 725.346
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 55 1.737.535 1.261.451,58 1.924.298 186.763
21 Finanzergebnis 69.525 1.225.328 608.109 538.584
22 Ergebnis der lfd. Verwaltung -6.822.954 47.495.260 -336.789 * 6.486.165

Vorl. Prognose HH 2022
Grundlage: Gesamtergebnisrechnung vom 31.08.2022 aus SAP

* Die bilanziellen Jahresabschluss-Buchungen wurden eingerechnet.  Ö
  5.1

Ö
  5.1
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Rhein-Kreis Neuss 
 

Neuss/Grevenbroich,  01.09.2022 

20 - Amt für Finanzen 

 

Sitzungsvorlage-Nr. 20/1586/XVII/2022 

 
 

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Kreistag 28.09.2022 öffentlich 

 
  

 
 
Tagesordnungspunkt: 

Über-/und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen gemäß  
§ 53 KrO in Verbindung mit § 83 GO NRW 
 

Sachverhalt: 

Gemäß § 53 der Kreisordnung Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in Verbindung mit § 83 der 
Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sind über- und außerplanmäßige 
Aufwendungen und Auszahlungen nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und ihre Deckung 
gewährleistet ist. Über die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der 
Kämmerer, soweit der Kreistag keine andere Regelung trifft. Sind die Aufwendungen und 
Auszahlungen erheblich, so bedürfen sie der vorherigen Zustimmung des Kreistages; im 
Übrigen sind sie dem Kreistag zur Kenntnis zu bringen. 
 
Gemäß den Bewirtschaftungsregeln zum Haushalt 2022 des Rhein-Kreises Neuss sind im 
Einzelfall folgende Beträge als unerheblich anzusehen: 
 

a) bei freiwilligen Ausgaben bis   15.000,00 EUR 
b) bei Pflichtausgaben bis  250.000,00 EUR 

 
 
Über die im Haushaltsjahr 2022 entstandene über- und außerplanmäßige Aufwendung und 
Auszahlung wurde für 2022 das erste Verzeichnis erstellt. 
 
Es handelt sich unter a) um eine Mehraufwendung/-auszahlung, die der Genehmigung des 
Kreistages bedarf. 
 
 
 
 
 
 
 

Ö  6Ö  6
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Beschlussempfehlung: 

Der Kreistag genehmigt die im ersten Verzeichnis 2022 unter a) dargestellte über- und 
außerplanmäßige Aufwendung und Auszahlung.  
 
 
 
 
 
Anlagen: 

I. Verzeichnis_Üpl-APL Haushaltsjahr 2022 

34



 

 
 
 
I. Verzeichnis der über-/außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen 2022 gem. § 83 GO NRW 
 

 
a) Über- und außerplanmäßige Mehraufwendungen/-auszahlungen, die der Genehmigung des Kreistages bedürfen 

 

040 Kultur und Wissenschaft 

Produkt  040.281.011 - Kulturpflege 

1 2 3 4 5 6 7 

Produkt/Auftrag Sachkonto Bezeichnung Haushaltsansatz + 
bish. Mittelübertr. 

EUR 

übertrag. Betrag 
 

EUR 

davon gedeckt 
 

EUR 

davon verfügt 
 

EUR 

040.281.011 

 

5317 0000 

7317 0000 

 

Zuw. lfd. Zwecke private 
Unternehmen 

 

145.000,00 

 

20.000,00 

 

20.000,00 

 

100.000,00 

 
Begründung:  
 
Auf Basis des von der Stiftung Insel Hombroich in Auftrag gegebenen und zwischenzeitlich erstellten Konzeptes „Raumortpraxis – Visionen für das 
Rheinische Revier“, sollen für die Folgelandschaft des Rheinischen Reviers Perspektiven für eine Stadtentwicklung unter Beachtung verschiedener 
Aspekte entwickelt werden. Hierzu soll in einem ersten Schritt auf der Insel Hombroich eine Ausstellung gezeigt werden. Die Stadt Neuss und der 
Rhein-Kreis Neuss beteiligen sich mit einem Betrag i.H.v. von jeweils 20.000 €. 
 
   
Deckung:  
Der o.g. Mehraufwand wird durch Minderaufwand bei PSP 1.100.030.243.013 – Schulpsychologischer Dienst,  
SK 5291 1000 – Sonstige Dienstleistungen für Projekte -  i.H.v. 20.000 € gedeckt. 
 
 

b) Über- und außerplanmäßige Mehraufwendungen/-auszahlungen, die vom Kämmerer genehmigt wurden (§ 83 Abs.1 GO) 
 
- keine - 

Ö  6Ö  6
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Rhein-Kreis Neuss 
 

Neuss/Grevenbroich,  28.09.2022 

20 - Amt für Finanzen 

 

Tischvorlage 
Sitzungsvorlage-Nr. 20/1738/XVII/2022 

 

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Kreistag 28.09.2022 öffentlich 

 
Tagesordnungspunkt:   
 

Tischvorlage: Über-/und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen 
gemäß § 53 KrO in Verbindung mit § 83 GO NRW 
 
 
 
 
 
Anlagen: 

I. Verzeichnis_Üpl-APL Haushaltsjahr 2022 
 

Ö  6.1Ö  6.1
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1 

 

 
 
 
I. Verzeichnis der über-/außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen 2022 gem. § 83 GO NRW 
 

 
a) Über- und außerplanmäßige Mehraufwendungen/-auszahlungen, die der Genehmigung des Kreistages bedürfen 

 

040 Kultur und Wissenschaft 

Produkt 040.281.011 - Kulturpflege 

1 2 3 4 5 6 7 

Produkt/Auftrag Sachkonto Bezeichnung Haushaltsansatz + 
bish. Mittelübertr. 

EUR 

übertrag. Betrag 
 

EUR 

davon gedeckt 
 

EUR 

davon verfügt 
 

EUR 

040.281.011 

 

5317 0000 

7317 0000 

 

Zuw. lfd. Zwecke private 
Unternehmen 

 

 

145.000,00 

 

20.000,00 

 

 

20.000,00 

 

 
100.000,00 

 
Begründung:  
 
Auf Basis des von der Stiftung Insel Hombroich in Auftrag gegebenen und zwischenzeitlich erstellten Konzeptes „Raumortpraxis – Visionen für das 
Rheinische Revier“, sollen für die Folgelandschaft des Rheinischen Reviers Perspektiven für eine Stadtentwicklung unter Beachtung verschiedener 
Aspekte entwickelt werden. Hierzu soll in einem ersten Schritt auf der Insel Hombroich eine Ausstellung gezeigt werden. Die Stadt Neuss und der 
Rhein-Kreis Neuss beteiligen sich mit einem Betrag i.H.v. von jeweils 20.000 €. 
 
   
Deckung:  
Der o.g. Mehraufwand wird durch Minderaufwand bei PSP 1.100.030.243.013 – Schulpsychologischer Dienst,  
SK 5291 1000 – Sonstige Dienstleistungen für Projekte -  i.H.v. 20.000 € gedeckt. 
 
 
 
 
 
 
 

Ö  6.1Ö  6.1
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150 Wirtschaft und Tourismus 

Produkt 150.573.010 – Finanzanlagen und Bürgschaften 

1 2 3 4 5 6 7 

Produkt/Auftrag Sachkonto Bezeichnung Haushaltsansatz + 
bish. Mittelübertr. 

EUR 

übertrag. Betrag 
 

EUR 

davon gedeckt 
 

EUR 

davon verfügt 
 

EUR 

150.573.010 

 

5317 0080 

7317 0080 

 

Rheinland Klinikum GmbH 

 
 

1.000.000,00 

 

9.600.000,00 

 

9.600.000,00 

 
 
 
 

1.000.000,00 
 

 
Begründung:  
 
Siehe TOP 2  - Nicht öffentlicher Teil  - 
 
Deckung: 
 
Die Deckung erfolgt über den Gesamthaushalt. 
 
 
 
 
 
 
 

b) Über- und außerplanmäßige Mehraufwendungen/-auszahlungen, die vom Kämmerer genehmigt wurden (§ 83 Abs.1 GO) 
 
- keine - 
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Rhein-Kreis Neuss 
 

Neuss/Grevenbroich,  01.09.2022 

36 - Straßenverkehrsamt 

 

Sitzungsvorlage-Nr. 36/1581/XVII/2022 

 
 

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Kreistag 28.09.2022 öffentlich 

 
  

 
 
Tagesordnungspunkt: 

Änderung der Beförderungsentgelte im Gelegenheitsverkehr mit Taxen für 
den Rhein-Kreis Neuss 
 

Sachverhalt: 

A. Allgemeines: 
 
Die Beförderungsentgelte im Gelegenheitsverkehr mit Taxen werden nach § 51 
Personenbeförderungsgesetz durch Rechtsverordnung festgesetzt. Zuständig dafür sind die 
Kreise und kreisfreien Städte. Bei der Festsetzung der Tarife ist zu überprüfen, ob diese 
unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Lage der Unternehmen, einer ausreichenden 
Verzinsung und Tilgung des Anlagekapitals und der notwendigen technischen Entwicklung 
angemessen sind und mit den öffentlichen Verkehrsinteressen im Einklang stehen. 
 
Vor einer Entscheidung über Änderungen sind die Gemeinden, die Industrie- und 
Handelskammer (IHK), die Fachgewerkschaften und die Verkehrsbände zu hören. 
 
Die Festsetzung erfolgt durch eine Rechtsverordnung, deren Rechtmäßigkeit vollständig vom 
Gericht überprüft werden kann. 
 
Die derzeit geltenden Beförderungsentgelte sind am 30.06.2021 festgesetzt worden und am 
01.09.2021 in Kraft getreten. 
 
B. Antrag: 
 
Am 28.03.2022, mit Nachtrag vom 09.08.2022 beantragte die Fachvereinigung 
Personenverkehr Nordrhein Taxi-Mietwagen e.V. die in der nachfolgenden Übersicht 
dargestellten Änderungen des Taxitarifes: 
 
Bisherige Regelung   beantragte Regelung (09.08.2022) 
 
§ 4 Abs. 1     § 4 Abs. 1 
Unabhängig von der Anzahl der   Unabhängig von der Anzahl der    

Ö  7Ö  7
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Beförderten sind zu berechnen:  Beförderten sind zu berechnen: 
 
1.)        
 
a.) 3,20 € Grundentgelt einschließlich a.) 4,00 € Grundentgelt einschließlich 
der Wegstrecke von 45,45 m in der der Wegstrecke von 35,71 m in der Zeit von 
Zeit von 6.00-22.00 Uhr 6.00-22.00 Uhr (Erhöhung: 25,00 %)                          
 
b.) 3,50 € Grundentgelt einschließlich  b.) 4,30 € Grundentgelt einschließlich 
der Wegstrecke von 41,67 m in der  der Wegstrecke von 35,71 m  in der Zeit von 
Zeit von 22.00-6.00 Uhr  22.00-6.00 Uhr (Erhöhung: 22,85 %) 

    
 
2.) 
 
a.) 0,10 € Wegstreckenentgelt für jede  a.) 0,10 € Wegstreckenentgelt für jede weiteren 
weiteren 45,45 m in der Zeit   35,71 m in der Zeit von 6.00-22.00 Uhr   
von 6.00-22.00 Uhr    (Erhöhung: 27,27 %) 
 
b.) 0,10 € Wegstreckenentgelt für jede  b.) 0,10 € Wegstreckenentgelt für jede weiteren  
weiteren 41,67 m in der Zeit   35,71 m in der Zeit von 22.00-6.00 Uhr 
von 22.00-6.00 Uhr                                (Erhöhung: 16,69 %) 
 
 
3.) 
 
a.) 0,10 € Warteentgelt je 16,36 Sekunden a.) 0,10 € Warteentgelt je 12,00 Sekunden von  
von der ersten bis zur fünften Minute der ersten bis zur fünften Minute  
                                                              (Erhöhung: 36,33 %) 
 
b.) 0,10 € Wartentgelt je 8,00 Sekunden  b.) 0,10 € Warteentgelt je 6,00 Sekunden ab der  
ab der sechsten Minute   sechsten Minute (Erhöhung: 33,33 %) 
 
4.) 
 
7,00 € Zuschlag für die Beförderung  8,60 € Zuschlag für die Beförderung von mehr  
von mehr als vier Fahrgästen   als vier Fahrgästen mit einem Großraumtaxi oder  
mit einem Großraumtaxi oder für die          für die konkrete Anforderung eines  
konkrete Anforderung eines   Großraumtaxis (Erhöhung: 22,86 %) 
Großraumtaxis 
 
5.) Der Tarif für die Wartezeit findet als   Der Tarif für die Wartezeit findet als Mindest- 
Mindesttarif auch bei langsamer Fahrt tarif auch bei langsamer Fahrt Anwendung. 
Anwendung. 
 
Der Antrag der Tarifänderungen wird wie folgt von dem Antragssteller begründet: 
 
Anlass für die Beantragung der Tarifanpassung in der dargestellten Höhe ist die 
beschlossene Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohn von 9,60 € / h zum Antragszeitpunkt 
auf 10,45 € / h zum 01.07.2022 und die weitere Erhöhung auf 12,00 € / h zum 01.10.2022. 
Nach einer internen Erhebung des Antragstellers liegen die derzeit gezahlten Vergütungen 
bei rund 60 % der Gesamtkosten der Unternehmen.  
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Zusätzlich sei zu berücksichtigen das, die Beiträge der Berufsgenossenschaft aufgrund der 
Lohnsumme berechnet werden. Steigen die Löhne, steigen auch die Beiträge. 
 
Der Nachtrag vom 09.08.2022 wurde mit dem Preissprung bei Treibstoff und Ladestrom 
begründet. 
 
 
C. Entwicklung der Taxentarife und Ergebnis des Beteiligungsverfahrens  
 
Die Taxitarife haben sich seit 1992 wie folgt geändert: 
 

In Kraft getreten Grundentgelt Wegstreckenentgelt pro km 

22.10.1992 3,20 DM 2,00 DM 

23.06.1994 3,40 DM 2,10 DM 

01.06.1999 3,40 DM/ 3,60 DM 2,10 DM/ 2,30 DM 

15.12.2000 3,60 DM/ 3,80 DM 2,30 DM/ 2,40 DM 

01.11.2001 2,00 € (3,91 DM) Tag 1,30 € 

01.11.2001 2,10 €  Nacht 1,40 € 

15.12.2007 2,10 € Tag 1,40 € 

15.12.2007 2,30 € Nacht 1,50 € 

01.11.2011 2,30 € Tag 1,55 € 

01.11.2011 2,50 € Nacht 1,65 € 

01.01.2015 2,75 € Tag 1,86 € 

01.01.2015 3,00 € Nacht 2,00 € 

01.02.2019 3,00 € Tag 2,00 € 

01.02.2019 3,30 € Nacht 2,20 € 

01.09.2021 3,20 € Tag 2,20 € 

01.09.2021 3,40 € Nacht 2,40 € 

 
Das vorgeschriebene Anhörungsverfahren zum Antrag vom 28.03.2022 wurde am 
31.05.2022 abgeschlossen. 
Im Rahmen des Anhörungsverfahrens zu dem o. g. Antrag geht die IHK Mittlerer Niederrhein 

in ihrer Stellungnahme auf die Steigerung des Mindestlohnes, der Anschaffungs- und 
Wartungskosten der Fahrzeuge und der Kraftstoffpreise ein. Insgesamt sieht die IHK 
Mittlerer Niederrhein den Antrag der Fachvereinigung als angemessen an. 
Aus Sicht des Landesbetrieb Mess- und Eichwesen NRW bestehen aus eichrechtlicher Sicht 
keine Einwände und es wird auf den erforderlichen Zeitraum von vier Wochen zwischen 
Tarifveröffentlichung und Inkrafttreten hingewiesen. Die Servicestellen der Hersteller und die 
Eichbehörde benötigen diesen Zeitraum für die Programmerstellung und  
-prüfung. Die Freigabe der Programmierung erfolgt frühestens vier Wochen nach 
Veröffentlichung. 
Alle anderen angehörten Stellen äußerten entweder keine Bedenken oder gaben keine 
Äußerung zur Anhörung ab. 
 
Aufgrund der zeitlichen Enge wurde zum Ergänzungsantrag nur die IHK angehört. Die 
Stellungnahme ist als Anlage beigefügt.  
 
Nach Auswertung der vorliegenden Stellungnahmen schlägt die Verwaltung eine Erhöhung 
der Taxitarife vor. Aufgrund der stufenweisen Erhöhung des Brutto-Mindestlohnes sowie der 
allgemeinen Inflation und gestiegenen Kraftstoffpreise ist eine Erhöhung der Tarife 
notwendig, da ansonsten das örtliche Taxengewerbe in seiner Funktionsfähigkeit gefährdet 
wäre. 
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D. Vorschlag der Verwaltung 
 
Nach Auswertung der Stellungnahmen schlägt die Verwaltung eine Erhöhung der Taxitarife 
entsprechend des Ursprungsantrags der Fachvereinigung vom 28.03.2022 vor: 
 
Bisherige Regelung   Vorschlag der Verwaltung 
 
§ 4 Abs. 1     § 4 Abs. 1 
Unabhängig von der Anzahl der   Unabhängig von der Anzahl der    
Beförderten sind zu berechnen:  Beförderten sind zu berechnen: 
 
1.)        
 
a.) 3,20 € Grundentgelt einschließlich a.) 3,80 € Grundentgelt einschließlich 
der Wegstrecke von 45,45 m in der der Wegstrecke von 38,46 m in der Zeit von 
Zeit von 6.00-22.00 Uhr 6.00-22.00 Uhr (Erhöhung: 18,75 %)                          
 
b.) 3,50 € Grundentgelt einschließlich  b.) 4,10 € Grundentgelt einschließlich 
der Wegstrecke von 41,64 m in der  der Wegstrecke von 35,71 m  in der Zeit von 
Zeit von 22.00-6.00 Uhr  22.00-6.00 Uhr (Erhöhung: 17,15 %) 

    
2.) 
a.) 0,10 € Wegstreckenentgelt für jede  a.) 0,10 € Wegstreckenentgelt für jede weiteren 
weiteren 45,45 m in der Zeit   38,46 m in der Zeit von 6.00-22.00 Uhr   
von 6.00-22.00 Uhr    (Erhöhung: 18,17 %) 
 
b.) 0,10 € Wegstreckenentgelt für jede  b.) 0,10 € Wegstreckenentgelt für jede weiteren  
weiteren 41,67 m in der Zeit   35,71 m in der Zeit von 22.00-6.00 Uhr 
von 22.00-6.00 Uhr                                (Erhöhung: 16,70 %) 
 
3.) 
 
a.) 0,10 € Warteentgelt je 16,36 Sekunden a.) 0,10 € Warteentgelt je 13,90 Sekunden von  
von der ersten bis zur fünften Minute der ersten bis zur fünften Minute  
                                                              (Erhöhung: 17,70 %) 
 
b.) 0,10 € Wartentgelt je 8,00 Sekunden  b.) 0,10 € Warteentgelt je 6,79 Sekunden ab der  
ab der sechsten Minute   sechsten Minute (Erhöhung: 17,82 %) 
 
4.) 
 
7,00 € Zuschlag für die Beförderung  8,20 € Zuschlag für die Beförderung von mehr  
von mehr als vier Fahrgästen   als vier Fahrgästen mit einem Großraumtaxi oder  
mit einem Großraumtaxi oder für die          für die konkrete Anforderung eines  
konkrete Anforderung eines   Großraumtaxis (Erhöhung: 17,14 %) 
Großraumtaxis   
 
5.) Der Tarif für die Wartezeit findet als   Der Tarif für die Wartezeit findet als Mindest- 
Mindesttarif auch bei langsamer Fahrt tarif auch bei langsamer Fahrt Anwendung. 
Anwendung. 
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Sofern der Antrag jetzt genehmigt werden sollte, werden bis zum Inkrafttreten seit der 
letzten Tarifanpassung rund 1,25 Jahre vergangen sein. 
 
Die Erhöhung des Taxitarifes basiert auf dem Umstand der stufenweisen Erhöhung des 
gesetzlichen Mindestlohnes bis Oktober 2022 auf eine Höhe von 12,00 € pro Stunde und der 
gestiegenen Kraftstoffpreise. 
Die Rechtskraft zum 01.12.2022 basiert auf der Mitteilung des Landesbetriebs Mess- und 
Eichwesen NRW, die einen Zeitraum von vier Wochen ab Inkrafttreten der Rechtsverordnung 
zwecks Programmierung und Prüfung des Tarifs benötigt. 
 
E. Kostenvergleichsbetrachtung 
 
In einem vor geraumer Zeit vom Verkehrsministerium Nordrhein-Westfalen in Auftrag 
gegebenen Gutachten wird empfohlen, für eine Kostenvergleichsbetrachtung eine 
Fahrstrecke von 5 km zugrunde zu legen. 
 
Danach ergibt sich folgende Betrachtung der Fahrtkosten nach dem Vorschlag der 
Verwaltung: 

 bisheriger  
Tarif 

beantragter 
Tarif 

Vorschlag der 
Verwaltung 

Tag 14,10 € 17,90 € 16,70 € 

Erhöhung  26,95 % 18,44 % 

Nacht/Sonn- und Feiertag 15,40 € 18,20 € 18,00 € 

Erhöhung  18,18 % 16,88 % 

 
 
F. Mobilitäts- und Kreisausschuss 
 
Der Mobilitätsausschuss hat in seiner Sitzung am 25.08.2022 über die Änderung der 
Beförderungsentgelte im Gelegenheitsverkehr mit Taxen beraten und in Anbetracht des 
bestehenden Klärungsbedarfs die Entscheidung an den Kreisausschuss am 21.09.2022 
verwiesen.  
 
 
 
 

Beschlussempfehlung: 

Der Kreistag stimmt der Verwaltungsvorlage zu und beschließt die nachstehende 
Rechtsverordnung:   
 
R e c h t s v e r o r d n u n g 
 
zur Änderung der Rechtsverordnung über die Festsetzung von Beförderungsentgelten und 
Beförderungsbedingungen im Gelegenheitsverkehr mit Taxen für den Rhein-Kreis Neuss vom 
30.06.2021: 
 
Aufgrund des § 51 Abs. 1 und 2 Personenbeförderungsgesetzes vom 21.03.1961 (BGB1. I  
S. 241) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung vom 08.08.1990 (BGB1. I 
S. 1690), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 16.04.2021 (BGBl. I S. 822) hat der 
Kreistag des Rhein-Kreises Neuss gemäß § 50 Abs. 3 der Kreisordnung am 28.09.2022 
folgende Rechtsverordnung über die Festsetzung von Beförderungsentgelten und 
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Beförderungsbedingungen im Gelegenheitsverkehr mit Taxen für den Rhein-Kreis Neuss 
beschlossen: 
 

Artikel 1 
 
Die Rechtsverordnung über die Festsetzung von Beförderungsentgelten und 
Beförderungsbedingungen im Gelegenheitsverkehr mit Taxen für den Rhein-Kreis Neuss vom 
20.07.1977, zuletzt geändert durch eine Rechtsverordnung vom 30.06.2021 wird wie folgt 
geändert: 
 
1. § 4 Abs. 1 soll folgende Fassung erhalten: 
 
(1) Unabhängig von der Anzahl der beförderten Personen sind zu berechnen: 
 
a.) 3,80 € Grundentgelt einschließlich 38,46 m Wegstrecke in der Zeit von 6.00-22.00 Uhr 

4,10 € Grundentgelt einschließlich 35,71 m Wegstrecke in der Zeit von 22.00-6.00 Uhr 
sowie an Sonn- und Feiertagen 

 
b.) 0,10 € Wegstreckenentgelt für jede weiteren 38,46 m in der Zeit von 6.00-22.00 Uhr 

0,10 € Wegstreckenentgelt für jede weiteren 35,71 m in der Zeit von 22.00-6.00 Uhr  
sowie an Sonn- und Feiertagen 

 
c.) 0,10 € Warteentgelt je 13,90 Sekunden von der ersten bis zur fünften Minute 
 
d.) 0,10 € Warteentgelt je 6,79 Sekunden ab der sechsten Minute 
 
e.) 8,20 € Zuschlag für die Beförderung von mehr als vier Fahrgästen mit einem 

Großraumtaxi oder für die konkrete Anforderungen eines Großraumtaxis. 
 
f.) Der Tarif für die Wartezeiten findet als Mindesttarif auch bei langsamer Fahrt 

Anwendung. 
 
2. § 5 Abs. 3 erhält folgenden Inhalt: 
 
Versagt der Fahrpreisanzeiger, so beträgt der Fahrpreis je angefangenen Besetzkilometer 
- in der Zeit von 6.00-22.00 Uhr     2,60 € 
- in der Zeit von 22.00-6.00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen 2,80 € 
 

Artikel 2 
 
Diese Rechtsverordnung tritt am 01.12.2022 in Kraft. 
 
 
 
 
Anlagen: 

Scan_2022-08-29 11-02-16 
Scan_2022-08-29 11-02-27 
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Aktuell gültiger Taxentarif Rhein-Kreis Neuss

Grundgebühr  3,20 €
Grundgebühr Nacht / Sonn- und Feiertags  3,50 €
Wegstrecke Werktage 6-22 Uhr / km  2,20 €
Wegstrecke Nacht / Sonn- und Feiertags / km  2,40 €
Großraum  7,00 €
Wartezeit bis 5 Min. / h  22,00 €
ab 6. Min. / h  45,00 €

beantragter Taxentarif 28.03.2022%-Erhöhung

Grundgebühr Werktage 6-22 Uhr  3,80 € 18,75%
Grundgebühr Nacht / Sonn- und Feiertags  4,10 € 17,15%
Wegstrecke Werktage 6-22 Uhr / km  2,60 € 18,19%
Wegstrecke Nacht / Sonn- und Feiertags / km  2,80 € 16,67%
Großraum  8,20 € 17,15%
Wartezeit bis 5 Min. / 0,10 € je…  25,90 € 17,73%
ab 6. Min. / 0,10 € je…  53,00 € 17,78%

beantragter Taxentarif (Nachtrag) 09.08.2022%-Erhöhung

Grundgebühr Werktage 6-22 Uhr  4,00 € 25,00%
Grundgebühr Nacht / Sonn- und Feiertags  4,30 € 22,86%
Wegstrecke Werktage 6-22 Uhr / km  2,80 € 27,28%
Wegstrecke Nacht / Sonn- und Feiertags / km  2,80 € 16,67%
Großraum  8,60 € 22,86%
Wartezeit bis 5 Min. / 0,10 € je…  30,00 € 36,37%
ab 6. Min. / 0,10 € je…  60,00 € 33,33%

Vorschlag Verwaltung %-Erhöhung

Grundgebühr Werktage 6-22 Uhr  3,80 € 18,75%
Grundgebühr Nacht / Sonn- und Feiertags  4,10 € 17,15%
Wegstrecke Werktage 6-22 Uhr / km  2,60 € 18,19%
Wegstrecke Nacht / Sonn- und Feiertags / km  2,80 € 16,67%
Großraum  8,20 € 17,15%
Wartezeit bis 5 Min. / 0,10 € je…  25,90 € 17,73%
ab 6. Min. / 0,10 € je…  53,00 € 17,78%

Ö  7Ö  7
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Aktuell gültiger Taxentarif
Rhein-Kreis Neuss Rhein-Erft Kreis Kreis Mettmann Kreis Heinsberg

Grundgebühr  3,20 €  4,00 €  5,30 €  4,20 €
Grundgebühr Nacht / Sonn- und Feiertags  3,50 €  4,00 €  5,40 €  4,20 €
Wegstrecke Werktage 6-22 Uhr / km  2,20 €  2,60 €  2,20 €  2,40 €
Wegstrecke Nacht / Sonn- und Feiertags / km  2,40 €  2,70 €  2,30 €  2,60 €
Großraum  7,00 €  7,20 €  5,40 €
Wartezeit bis 5 Min. / h  22,00 €  35,00 €  30,00 €  40,00 €
ab 6. Min. / h  45,00 €  41,00 €  30,00 €  40,00 €
beantragter Taxentarif

Rhein-Kreis Neuss (neu)Rhein-Erft Kreis Kreis Mettmann Kreis Heinsberg
Grundgebühr Werktage 6-22 Uhr 3,80 € (4,00€)  4,70 €  4,90 €
Grundgebühr Nacht / Sonn- und Feiertags 4,10 € (4,30€)  4,70 €  4,90 €
Wegstrecke Werktage 6-22 Uhr / km 2,60 € ( 2,80€)  3,00 €  2,80 €
Wegstrecke Nacht / Sonn- und Feiertags / km 2,80 € (2,80 €)  3,20 €  3,10 €
Großraum 8,20 € ( 8,60 €)  8,40 €  6,40 €
Wartezeit bis 5 Min. / 0,10 € je… 25,90 € (30,00 €)  41,00 €  40,00 €
ab 6. Min. / 0,10 € je… 53,00 € ( 60,00 €)  48,00 €  40,00 €

Aktuell gültiger Taxentarif
Mönchengladbach Kreis Viersen Stadt Düsseldorf Stadt Krefeld

Grundgebühr  3,00 €  3,70 €  4,50 €  3,50 €
Grundgebühr Nacht / Sonn- und Feiertags  3,00 €  3,70 €  4,50 €  3,90 €
Wegstrecke Werktage 6-22 Uhr / km  2,00 €  2,10 €  2,20 €  2,40 €
Wegstrecke Nacht / Sonn- und Feiertags / km  2,00 €  2,30 €  2,20 €  2,10 €
Großraum  13,00 €  7,00 €  5,00 €
Wartezeit bis 5 Min. / h  6,00 €  30,00 €  35,00 €  15,00 €
ab 6. Min. / h  6,00 €  30,00 €  35,00 €  35,00 €
beantragter Taxentarif

Mönchengladbach Kreis Viersen Stadt Düsseldorf
Grundgebühr Werktage 6-22 Uhr 3,5
Grundgebühr Nacht / Sonn- und Feiertags 3,5
Wegstrecke Werktage 6-22 Uhr / km 2,2
Wegstrecke Nacht / Sonn- und Feiertags / km 2,4
Großraum 13,5
Rollstuhl
Wartezeit bis 5 Min. / 0,10 € je… 42
ab 6. Min. / 0,10 € je… 42
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Oberstr. 91, 41460 Neuss nach Düsseldorf Flughafen (über A 57, 52 und 44)
(23,5 km nach GoogleMaps, Berechnung auf 25 km) (Fahrzeit je Strecke: ca. 30 Min.)

bestehender Tarif beantragter Tarif Vorschlag Verwaltung Alternativer Vorschlag 1 Alternativer Vorschlag 2

Grundentgelt
Tagtarif  3,20 €  3,20 €  4,00 €  4,00 €  3,80 €  3,80 €  3,50 €  3,50 €  3,60 €  3,60 €
Nacht-, Sonn-, Feiertags  3,50 €  3,50 €  4,30 €  4,30 €  4,10 €  4,10 €  3,80 €  3,80 €  4,00 €  4,00 €
Tagtarif (in %) 25% (in %) 19% (in %) 9% (in %) 13%
Nacht-, Sonn-, Feiertags (in %) 23% (in %) 17% (in %) 9% (in %) 14%

Wegstrecke (25km) Meter Meter Meter Meter Meter
Tagtarif je 45,45  0,10 €  54,91 € 35,71  0,10 €  69,91 € 38,46  0,10 €  64,90 € 41,67  0,10 €  59,90 € 40  0,10 €  62,40 €
Nacht-, Sonn-, Feiertags je 41,67  0,10 €  59,90 € 35,71  0,10 €  69,91 € 35,71  0,10 €  69,91 € 38,46  0,10 €  64,90 € 37,03  0,10 €  67,41 €
Tagtarif (in %) 27% (in %) 18% (in %) 9% (in %) 14%
Nacht-, Sonn-, Feiertags (in %) 17% (in %) 17% (in %) 8% (in %) 13%

Gesamtkosten bestehender Tarif beantragter Tarif Vorschlag Verwaltung Alternativer Vorschlag 1 Alternativer Vorschlag 2

Tagtarif  3,20 €  54,91 €  58,11 €  4,00 €  69,91 €  73,91 €  3,80 €  64,90 €  68,70 €  3,50 €  59,90 €  63,40 €  3,60 €  62,40 €  66,00 €
Nacht-, Sonn-, Feiertags  3,50 €  59,90 €  63,40 €  4,30 €  69,91 €  74,21 €  4,10 €  69,91 €  74,01 €  3,80 €  64,90 €  68,70 €  4,00 €  67,41 €  71,41 €

Großraumzuschlag bestehender Tarif beantragter Tarif Vorschlag Verwaltung Alternativer Vorschlag 1 Alternativer Vorschlag 2

Tagtarif  7,00 €  65,11 €  8,60 €  82,51 €  8,20 €  76,90 €  7,70 €  71,10 €  8,00 €  74,00 €
Nacht-, Sonn-, Feiertags  7,00 €  70,40 €  8,60 €  82,81 €  8,20 €  82,21 €  7,70 €  76,40 €  8,00 €  79,41 €
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Oberstr. 91, 41460 Neuss nach Neuss Skihalle (über Jülicher Landstraße und Grefrather Weg)
(5,5 km nach GoogleMaps, Berechnung auf 5 km) (Fahrzeit je Strecke: ca. 12 Min.)

bestehender Tarif beantragter Tarif Vorschlag Verwaltung Alternativer Vorschlag 1 Alternativer Vorschlag 2

Grundentgelt
Tagtarif  3,20 €  3,20 €  4,00 €  4,00 €  3,80 €  3,80 €  3,50 €  3,50 €  3,60 €  3,60 €
Nacht-, Sonn-, Feiertags  3,50 €  3,50 €  4,30 €  4,30 €  4,10 €  4,10 €  3,80 €  3,80 €  4,00 €  4,00 €

Wegstrecke (5km) Meter Meter Meter Meter Meter
Tagtarif je 45,45  0,10 €  10,90 € 35,71  0,10 €  13,90 € 38,46  0,10 €  12,90 € 41,67  0,10 €  11,90 € 40  0,10 €  12,40 €
Nacht-, Sonn-, Feiertags je 41,67  0,10 €  11,90 € 35,71  0,10 €  13,90 € 35,71  0,10 €  13,90 € 38,46  0,10 €  12,90 € 37,03  0,10 €  13,40 €

Gesamtkosten bestehender Tarif beantragter Tarif Vorschlag Verwaltung Alternativer Vorschlag 1 Alternativer Vorschlag 2
Tagtarif  3,20 €  10,90 €  14,10 €  4,00 €  13,90 €  17,90 €  3,80 €  12,90 €  16,70 €  3,50 €  11,90 €  15,40 €  3,60 €  12,40 €  16,00 €
Nacht-, Sonn-, Feiertags  3,50 €  11,90 €  15,40 €  4,30 €  13,90 €  18,20 €  4,10 €  13,90 €  18,00 €  3,80 €  12,90 €  16,70 €  4,00 €  13,40 €  17,40 €

Großraumzuschlag bestehender Tarif beantragter Tarif Vorschlag Verwaltung Alternativer Vorschlag 1 Alternativer Vorschlag 2
Tagtarif  7,00 €  21,10 €  8,60 €  26,50 €  8,20 €  24,90 €  7,70 €  23,10 €  8,00 €  24,00 €
Nacht-, Sonn-, Feiertags  7,00 €  22,40 €  8,60 €  26,80 €  8,20 €  26,20 €  7,70 €  24,40 €  8,00 €  25,40 €
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Rhein-Kreis Neuss 
 

Neuss/Grevenbroich,  22.09.2022 

36 - Straßenverkehrsamt 

 

Tischvorlage 
Sitzungsvorlage-Nr. 36/1709/XVII/2022 

 

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Kreistag 28.09.2022 öffentlich 

 
Tagesordnungspunkt:   
 

Tischvorlage: Änderung der Beförderungsentgelte im Gelegenheitsverkehr 
mit Taxen für den Rhein-Kreis Neuss 
 

Sachverhalt: 

A. Allgemeines: 
 
Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 21.09.2022 über die Änderung der 
Beförderungsentgelte im Gelegenheitsverkehr mit Taxen beraten. 
 
B. Vorschlag der Verwaltung 

 
 
Bisherige Regelung   Vorschlag der Verwaltung 
 
§ 4 Abs. 1     § 4 Abs. 1 
Unabhängig von der Anzahl der   Unabhängig von der Anzahl der    
Beförderten sind zu berechnen:  Beförderten sind zu berechnen: 
 
1.)        
 
a.) 3,20 € Grundentgelt einschließlich a.) 3,80 € Grundentgelt einschließlich 
der Wegstrecke von 45,45 m in der der Wegstrecke von 38,46 m in der Zeit von 
Zeit von 6.00-22.00 Uhr 6.00-22.00 Uhr (Erhöhung: 18,75 %)                          
 
b.) 3,50 € Grundentgelt einschließlich  b.) 3,80 € Grundentgelt einschließlich 
der Wegstrecke von 41,64 m in der  der Wegstrecke von 38,46 m  in der Zeit von 
Zeit von 22.00-6.00 Uhr  22.00-6.00 Uhr (Erhöhung: 8,57 %)  

   
2.) 
a.) 0,10 € Wegstreckenentgelt für jede  a.) 0,10 € Wegstreckenentgelt für jede weiteren 
weiteren 45,45 m in der Zeit   38,46 m in der Zeit von 6.00-22.00 Uhr   
von 6.00-22.00 Uhr    (Erhöhung: 18,17 %) 
 
b.) 0,10 € Wegstreckenentgelt für jede  b.) 0,10 € Wegstreckenentgelt für jede weiteren  

Ö  7.1Ö  7.1
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weiteren 41,67 m in der Zeit   38,46 m in der Zeit von 22.00-6.00 Uhr 
von 22.00-6.00 Uhr                                (Erhöhung: 8,35 %) 
 
3.) 
 
a.) 0,10 € Warteentgelt je 16,36 Sekunden a.) 0,10 € Warteentgelt je 14,40 Sekunden von  
von der ersten bis zur fünften Minute der ersten bis zur fünften Minute  
                                                               (Erhöhung: 13,61 %) 
 
b.) 0,10 € Wartentgelt je 8,00 Sekunden  b.) 0,10 € Warteentgelt je 8,00 Sekunden ab der  
ab der sechsten Minute   sechsten Minute (Erhöhung: 0,00 %) 
 
4.) 
 
7,00 € Zuschlag für die Beförderung  7,50 € Zuschlag für die Beförderung von mehr  
von mehr als vier Fahrgästen   als vier Fahrgästen mit einem Großraumtaxi oder  
mit einem Großraumtaxi oder für die           für die konkrete Anforderung eines  
konkrete Anforderung eines   Großraumtaxis (Erhöhung: 7,14 %) 
Großraumtaxis   
 
5.) Der Tarif für die Wartezeit findet als   Der Tarif für die Wartezeit findet als Mindest- 
Mindesttarif auch bei langsamer Fahrt tarif auch bei langsamer Fahrt Anwendung. 
Anwendung. 
 
 
 

Beschlussempfehlung: 

Der Kreistag stimmt der Verwaltungsvorlage zu und beschließt die nachstehende 
Rechtsverordnung.   
 
R e c h t s v e r o r d n u n g 
 
zur Änderung der Rechtsverordnung über die Festsetzung von Beförderungsentgelten und 
Beförderungsbedingungen im Gelegenheitsverkehr mit Taxen für den Rhein-Kreis Neuss vom 
30.06.2021: 
 
Aufgrund des § 51 Abs. 1 und 2 Personenbeförderungsgesetzes vom 21.03.1961 (BGB1. I  
S. 241) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung vom 08.08.1990 (BGB1. I 
S. 1690), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 16.04.2021 (BGBl. I S. 822) hat der 
Kreistag des Rhein-Kreises Neuss gemäß § 50 Abs. 3 der Kreisordnung am 28.09.2022 
folgende Rechtsverordnung über die Festsetzung von Beförderungsentgelten und 
Beförderungsbedingungen im Gelegenheitsverkehr mit Taxen für den Rhein-Kreis Neuss 
beschlossen: 
 

Artikel 1 
 
Die Rechtsverordnung über die Festsetzung von Beförderungsentgelten und 
Beförderungsbedingungen im Gelegenheitsverkehr mit Taxen für den Rhein-Kreis Neuss vom 
20.07.1977, zuletzt geändert durch eine Rechtsverordnung vom 30.06.2021 wird wie folgt 
geändert: 
 
1. § 4 Abs. 1 soll folgende Fassung erhalten: 
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(1) Unabhängig von der Anzahl der beförderten Personen sind zu berechnen: 
 
a.) 3,80 € Grundentgelt einschließlich 38,46 m Wegstrecke in der Zeit von 6.00-22.00 Uhr 

3,80 € Grundentgelt einschließlich 38,46 m Wegstrecke in der Zeit von 22.00-6.00 Uhr 
sowie an Sonn- und Feiertagen 

 
b.) 0,10 € Wegstreckenentgelt für jede weiteren 38,46 m in der Zeit von 6.00-22.00 Uhr 

0,10 € Wegstreckenentgelt für jede weiteren 38,46 m in der Zeit von 22.00-6.00 Uhr  
sowie an Sonn- und Feiertagen 

 
c.) 0,10 € Warteentgelt je 14,40 Sekunden von der ersten bis zur fünften Minute 
 
d.) 0,10 € Warteentgelt je 8,00 Sekunden ab der sechsten Minute 
 
e.) 7,50 € Zuschlag für die Beförderung von mehr als vier Fahrgästen mit einem 

Großraumtaxi oder für die konkrete Anforderungen eines Großraumtaxis. 
 
f.) Der Tarif für die Wartezeiten findet als Mindesttarif auch bei langsamer Fahrt 

Anwendung. 
 
2. § 5 Abs. 3 erhält folgenden Inhalt: 
 
Versagt der Fahrpreisanzeiger, so beträgt der Fahrpreis je angefangenen Besetzkilometer 
- in der Zeit von 6.00-22.00 Uhr     2,60 € 
- in der Zeit von 22.00-6.00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen 2,60 € 
 

Artikel 2 
 
Diese Rechtsverordnung tritt am 01.12.2022 in Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen: 

Taxitarif Anlage 
Auswirkungen Tariferhöhung 
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Aktuell gültiger Taxentarif Rhein-Kreis Neuss

Grundgebühr 3,20 €                    

Grundgebühr Nacht / Sonn- und Feiertags 3,50 €                    

Wegstrecke Werktage 6-22 Uhr / km 2,20 €                    

Wegstrecke Nacht / Sonn- und Feiertags / km 2,40 €                    

Großraum 7,00 €                    

Wartezeit bis 5 Min. / h 22,00 €                  

ab 6. Min. / h 45,00 €                  

beantragter Taxentarif 28.03.2022 %-Erhöhung

Grundgebühr Werktage 6-22 Uhr 3,80 €                    18,75%

Grundgebühr Nacht / Sonn- und Feiertags 4,10 €                    17,15%

Wegstrecke Werktage 6-22 Uhr / km 2,60 €                    18,19%

Wegstrecke Nacht / Sonn- und Feiertags / km 2,80 €                    16,67%

Großraum 8,20 €                    17,15%

Wartezeit bis 5 Min. / 0,10 € je… 25,90 €                  17,73%

ab 6. Min. / 0,10 € je… 53,00 €                  17,78%

beantragter Taxentarif (Nachtrag) 09.08.2022 %-Erhöhung

Grundgebühr Werktage 6-22 Uhr 4,00 €                    25,00%

Grundgebühr Nacht / Sonn- und Feiertags 4,30 €                    22,86%

Wegstrecke Werktage 6-22 Uhr / km 2,80 €                    27,28%

Wegstrecke Nacht / Sonn- und Feiertags / km 2,80 €                    16,67%

Großraum 8,60 €                    22,86%

Wartezeit bis 5 Min. / 0,10 € je… 30,00 €                  36,37%

ab 6. Min. / 0,10 € je… 60,00 €                  33,33%

Vorschlag Verwaltung %-Erhöhung

Grundgebühr Werktage 6-22 Uhr 3,80 €                    18,75%

Grundgebühr Nacht / Sonn- und Feiertags 3,80 € 8,57%

Wegstrecke Werktage 6-22 Uhr / km 2,60 €                    18,17%

Wegstrecke Nacht / Sonn- und Feiertags / km 2,60 € 8,35%

Großraum 7,50 € 7,14%

Wartezeit bis 5 Min. / 0,10 € je… 25,00 €                  13,61%

ab 6. Min. / 0,10 € je… 45,00 € 0,00%

Ö  7.1Ö  7.1
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Rhein-Kreis Neuss 
 

Neuss/Grevenbroich,  27.09.2022 

010 - Büro des Landrates/Kreistages 

 

Tischvorlage 
Sitzungsvorlage-Nr. 010/1729/XVII/2022 

 

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Kreistag 28.09.2022 öffentlich 

 
Tagesordnungspunkt:   
 

Tischvorlage: Antrag der Kreistagsfraktionen CDU, SPD, B´90/Die Grünen, 
FDP, UWG/FW RKN/Zentrum vom 27.09.2022 zum Thema 
"Energiesicherheit" 
 
 
 
 
 
Anlagen: 

20220928 Interfr. Antrag Kreistag - Energiesicherheit 
 

Ö  8.1Ö  8.1
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Fraktionen im Kreistag des Rhein-Kreises Neuss 

1 

 

 

 

 

An den 
Landrat des Rhein-Kreises Neuss 
Herrn Hans-Jürgen Petrauschke 
Oberstraße 91 
41460 Neuss 

 

27. September 2022 

 
 

Antrag für die Sitzung des Kreistages am 28. September 2022 

 
 

Teil 1 

 

Bundes- und Landesregierung halten an ihrer Strategie der Dekarbonisierung und am 

Ausbau der Erneuerbaren Energien grundsätzlich fest. 

 

Bedingt durch den völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieg auf die Ukraine werden 

die grundlegenden Planungen derzeit jedoch massiv behindert. Folge sind stark steigende 

Energiepreise und Probleme der Sicherstellung der Versorgung. Die Bundesregierung 

reagiert darauf mit ständig angepassten Hilfsprogrammen. So auch mit einem 5 Milliarden 

Euro schweren Energiekostendämpfungsprogramm für die energieintensiven 

Industrieunternehmen. 

 

Im Ausschuss für Strukturwandel und Arbeit wurde der Brief von IHK und DGB vom 01. 

September 2022, der Nachschärfungen des genannten Hilfsprogramms im laufenden 

Prozess fordert, einstimmig unterstützt. 

 

Die Kreistagsfraktionen von CDU, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, FDP und 

UWG/FW-Zentrum empfehlen folgende Positionsbestimmung des Kreistages des Rhein-

Kreises Neuss zu beschließen. 

 

 

1. Der Kreistag bekräftigt das Votum des Ausschusses für Strukturwandel und Arbeit 

zum gemeinsamen Brief von IHK Mittlerer Niederrhein und DGB Düsseldorf-

Bergisch Land vom 01. September 2022 und erklärt sich mit den Beschäftigten, 

insbesondere der Aluminiumindustrie im Rhein-Kreis Neuss, solidarisch. 

 

2. Der Landrat wird gebeten, dies und die im genannten Brief von IHK und DGB 

enthaltenen Forderungen der Bundesregierung zur Umsetzung zu empfehlen.  

 

 

Ö  8.1Ö  8.1
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Teil 2 

Positionierung des Kreistages zur Versorgungssicherheit und bezahlbaren 

Energiepreisen 

 

In der Sitzung des Kreistages am 15.12.2021 richteten die Fraktionen im Rhein-Kreis 

Neuss einen dringenden Appell an die Bundesregierung in Berlin und an die 

Landesregierung in Düsseldorf. Ziel war die Sicherstellung der Versorgung mit Strom zu 

wettbewerbsfähigen Preisen, auch bei einem beschleunigten Ausstieg aus der 

Kohleverstromung bereits 2030. Dazu sollten die konkreten Voraussetzungen verbindlich 

sichergestellt werden, unter anderem durch zügigen Ausbau von regelbaren 

Gaskraftwerken als Übergangstechnologie.  

 

Durch den völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Ukraine ab 24.2.2022 ist nun auch das 

Thema Versorgungssicherheit bei Gas hinzugekommen. Die Beschaffung und 

Speicherung von Gas für die Wärmeversorgung als auch als Prozessgas hat derzeit 

absoluten Vorrang, um über die nächsten Winter zu kommen. Gas zur Verstromung 

kommt daher nicht mehr in Frage. Das hat auch den Umgang mit anderen Energieträgern, 

wie Kohle- und Atomstrom, neu gewichtet.  

 

So werden im Rheinischen Revier zwei 300 MW Blöcke aus der Reserve ab 1. Oktober 

wieder in den aktiven Betrieb genommen.  

 

Im Kohleverstromungsbeendigungsgesetz (KVBG) ist der Ausstiegspfad der einzelnen 

Kohlekraftwerke allerdings verbindlich festgelegt. Ebenso Revisionstermine zur Klärung 

offener energiepolitischer und energiewirtschaftlicher Fragen. Insbesondere sollen die 

Auswirkungen des Kohleausstiegs auf die Versorgungssicherheit sowie 

Sozialverträglichkeit mit Blick auf 2038 bzw. 2035 untersucht werden. 

 

Der erste Revisionstermin am 15. August 2022 nicht stattgefunden. Weshalb mögliche 

Ergebnisse auch nicht vorliegen. 

 

Wirtschaft und Bevölkerung sind, auch im Rhein-Kreis Neuss, auf die Sicherstellung und 

vorausschauender Planbarkeit der zukünftigen Versorgung mit ausreichendem und 

bezahlbarem Strom dringend angewiesen. Auch die Preise müssen über den Markt und 

dessen Rahmenbedingungen wieder auf ein verträgliches Maß zurückgeführt werden. Ob 

die Versorgung der Bevölkerung mit Energie kurzfristig nicht sichergestellt ist, kann 

derzeit noch nicht abgesehen werden (siehe auch Ergebnisse der Stresstestvarianten der 

Bundesnetzagentur). An der Entwicklung der Preise kann eine jeweilige vermutete 

Versorgungslücke derzeit auf den Märkten abgelesen werden.  

 

66



Fraktionen im Kreistag des Rhein-Kreises Neuss 

3 

 

 

 

 

Die Preise für Strom und Gas explodieren regelrecht und bringen Privathaushalte und 

Betriebe zunehmend in Bedrängnis. Das Aluminiumunternehmen Speira mit Standorten 

in Grevenbroich und Neuss hat seine Produktion von Primäraluminium bereits halbiert, da 

wegen der hohen Energiepreise die Wertschöpfung insgesamt gefährdet ist. Das 

Primäraluminium wird dann aus Ländern bezogen, in denen die Energiekosten geringer 

sind und der CO2 Ausstoß höher.  

 

Auch Handwerk und Mittelstand klagen über zu hohe Belastungen durch die Strom- und 

Gaspreise, wie zum Beispiel Bäckereibetriebe. 

 

Neben wirksamen Hilfen für die Betriebe, die unter den hohen Preisen stark leiden, und 

für die Haushalte, die das nicht mehr stemmen können und verzweifeln, brauchen wir aber 

auch weiterhin (politische) Signale, dass alle im Rahmen der langfristigen Strategie 

verfügbaren Möglichkeiten, um über die nächsten Winter zu kommen, von jedem, der es  

kann, auch ergriffen werden.  

 

Im Rheinischen Revier betrifft das zwei weitere 600 MW Blöcke (Neurath), die bis Ende 

Dezember 2022 gemäß KVBG verbindlich abgeschaltet werden müssen. Eine 

Verschiebung der Schließung um zwei Winter würde das Angebot sofort erhöhen und 

wirkungsvoll positiv auf die Preise wirken.  

 

Die Bundes- und – soweit zuständig – auch die Landesregierung werden gebeten, die 

folgenden Vorschläge im Rahmen ihrer bereits laufenden Planungen einzubeziehen: 

 

Wir brauchen einen beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien. Bis dahin brauchen 

wir aber auch eine verlässliche Energieversorgung, um die nächsten Winter zu 

überstehen. Der versäumte Revisionstermin des KVBG muss zeitnah von der 

Bundesregierung nachgeholt werden, um die offenen Fragen für eine gelingende 

Energiewende verbindlich zu klären: 

 

• Massiver und beschleunigter Ausbau Erneuerbarer Energien, in unserer Region 

zum Beispiel durch den „Gigawatt Park“ der ZRR, an dem sich auch der Rhein-

Kreis Neuss beteiligt 

• Verfahrensbeschleunigungen und Verbesserung der Rahmenbedingungen, 

• Eigennutzung von Strom aus EE-Anlagen erleichtern und verbessern, z.B. durch 

die Veränderung der Grenzwerte, Beschleunigung der Genehmigungsverfahren 

und Abbau von mittlerweile unnötiger Bürokratie, 

• Carbon Leakage verhindern, 

• ausreichende regelbare „Backup“-Kraftwerke planen und bauen oder deren Bau 

ermöglichen durch geeignete Rahmenbedingungen,  
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• Abhängigkeiten in der Energieversorgung reduzieren, neue vermeiden, durch 

herbeiführen von Lieferantenvielfalt, 

• Unternehmen beim Transformationsprozess unterstützen und fördern, auch 

zeitlich, durch vorausschauend, durch langfristige festgelegte 

Rahmenbedingungen, 

• Hochlauf von Wasserstoff deutlich beschleunigen, Hochpreise vermeiden, 

vorausschauend Infrastruktur verbessern oder überhaupt ermöglichen, 

• Ausbaustand erneuerbare Energien regelmäßig abgleichen mit Ausstieg aus 

fossilen Energien und dem Strombedarf sowie 

• nachhaltige Beschaffungsrahmenstrategien für weiter notwendige Energieimporte 

rechtzeitig und verbindlich festlegen. 

• Die Verlängerung des Energiekostendämpfungsprogramms sowie Nachschärfung 

für besonders betroffene Betriebe (Strom und Gas). 

• Der befristete Weiterbetriebs der beiden 600 MW Blöcke (in Grevenbroich – 

Neurath) für zwei Winter zur Entschärfung der aktuellen Situation. 

• Vorgezogene Kohleverstromungsbeendigungs-Termine bedürfen zwingend einer 

Überprüfung gemäß den Bedingungen der Revisionsklausel des KVBG. 

 

Die jeweilige Bundes- und Landesregierung werden vom Landrat des Rhein-Kreis Neuss 

auf geeignete Art und Weise aufgefordert, obige Punkte zügig umzusetzen. 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 
   

Sven Ladeck 
Vorsitzender der  
CDU im Kreistag des 
Rhein-Kreises Neuss 

Udo Bartsch 
Vorsitzender der 
SPD im Kreistag 
des Rhein-Kreises 
Neuss 

Swenja Krüppel 
Vorsitzende 
BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN im 
Kreistag des Rhein-
Kreises Neuss 

Dirk Rosellen 
Vorsitzender der FDP 
im Kreistag des Rhein-
Kreises Neuss 

Carsten Thiel 
Vorsitzender der UWG 
/Freie Wähler-
Zentrum im Kreistag 
des Rhein-Kreises 
Neuss

 
 
 
 

  
Johann-Andreas 
Werhahn 
Stv. Vorsitzender  
Ausschuss für 
Strukturwandel und 
Arbeit (CDU) 

Rainer Thiel 
Vorsitzender 
Ausschuss für 
Strukturwandel und 
Arbeit (SPD) 

Erhard Demmer 
Sprecher von 
BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN für 
den Strukturwandel 

Hanne Wolf- 
Kluthausen 
Sprecherin der FDP 
für den 
Strukturwandel 
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010 - Büro des Landrates/Kreistages 

 

Tischvorlage 
Sitzungsvorlage-Nr. 010/1730/XVII/2022 

 

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Kreistag 28.09.2022 öffentlich 

 
Tagesordnungspunkt:   
 

Tischvorlage: Antrag der Kreistagsfraktionen CDU, SPD, Bündnis 90/Die 
Grünen, FDP und UWG/FW RKN/ Zentrum vom 28.09.2022 zum Thema 
"Revierbahn" 
 
 
 
 
 
Anlagen: 

Interfr. Antrag Revierbahn 
 

Ö  8.2Ö  8.2
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An den  
Landrat des Rhein-Kreises Neuss 
Herrn Hans-Jürgen Petrauschke 
Oberstraße 91 
41460 Neuss 
 

        28. September 2022 
 
 
Sehr geehrter Herr Petrauschke, 
 
die Fraktionen von CDU, FDP und UWG/FW-Zentrum bitten Sie den folgenden Antrag 
auf die Tagesordnung der Sitzung des Kreistages am 28. September 2022 zu setzen. 
 
 
Nicht reden, sondern machen: S-Bahn-Rheinisches Revier jetzt realisieren 
 
 
Antrag 

1. Der Kreistag des Rhein-Kreises Neuss fordert den Bund und die Deutsche Bahn 
auf, die im Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen für das Rheinische Revier 
enthaltenen Schienenprojekte „S-Bahn-Rheinisches Revier“ und „Drittes Gleis 
Aachen-Köln“ zu realisieren.  

Der östliche Teil der S-Bahn-Rheinisches Revier ist nun unmittelbar in die 
Rahmenfinanzierungsvereinbarung zwischen dem Bund und der Deutschen Bahn 
aufzunehmen und die Deutsche Bahn hat unmittelbar mit den Planungen zu 
beginnen. Für den westlichen Teil werden Bund und Deutsche Bahn aufgefordert, 
die aufgekommenen Irritationen zur Finanzierung auszuräumen. 

 
2. Das Land NRW wird aufgefordert, sich wirkmächtig beim Bund für die Realisierung 

der vorgenannten Schienenprojekte einzusetzen.  
 

3. Der NVR wird aufgefordert die Machbarkeitsstudie für den westlichen Teil des 
Schienenprojektes „S-Bahn-Rheinisches Revier“ vorzubereiten, um unmittelbar 
nach Zugang des Förderbescheids mit dieser zu Beginnen.  

 
 
 
Begründung 
Die „S-Bahn-Rheinisches Revier“ ist in ihrer Gesamtheit das Rückgrat für das Gelingen 
des Strukturwandels im Rheinischen Revier. Denn das Rheinische Revier benötigt 
zukunftsorientierte, lastfähige und vorausschauend geplante Infrastrukturen, die die 
Mobilitätsbedürfnisse der Menschen und der Unternehmen insbesondere im Hinblick auf 
den Güterverkehr antizipieren und die Klimaneutralität der Mobilität befördert. Für dieses 
Mobilitätsrevier der Zukunft ist die S-Bahn-Rheinisches Revier für gemischte Nutzung 
unverzichtbar.  
 
 

Ö  8.2Ö  8.2
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Die geplante „S-Bahn-Rheinisches Revier“ von Düsseldorf/Neuss über Grevenbroich und 
Bedburg nach Aachen über Jülich ist als zweitrassige, elektrifizierte Bahnverbindung für 
Personen- und Frachtverkehre ein überlebenswichtiger Baustein im Konzept der 
Hinwendung zur Zukunft des Rheinischen Reviers für Menschen, die dort wohnen, für 
Menschen, die dorthin ziehen wollen und ebenso für Gewerbe und Industrie, auch als 
deren Anbindung an die europäischen Binnen - Wasserstraßen (Rhein) oder die ZARA-
Häfen. Dabei spielt gerade auch der Weg zum Klimawandel und damit Klimaschutz eine 
entscheidende Rolle.  
 
Hintergrund dieser Resolution ist ein Agenturbericht von Reuters Anfang dieser Woche, 
den der WDR und weitere Medien aufgenommen haben. Beim Bundesministerium für 
Digitales und Verkehr scheinen die Schienenprojekte „S-Bahn-Rheinisches Revier – 
westlicher Teil“ und "Drittes Gleis Aachen-Köln" auf der Kippe zu stehen. Ursache hierfür 
sei, dass die Deutsche Bahn geltend gemacht habe, dass die vorgenannten Strecken, 
deren Bau aus Mitteln des Strukturwandels erfolgen soll, von DB Netz nicht wirtschaftlich 
zu betreiben seien.  Die Deutsche Bahn als AG dürfe aber nur wirtschaftliche Vorhaben 
umsetzen.  
 
Fakten für die angeblich fehlende Wirtschaftlichkeit werden nicht mitgeteilt. Die 
anstehende Machbarkeitsstudie oder die bereits fertige und vorliegende 
Güterverkehrsstudie sind nicht einmal abgewartet.  
 
Offensichtlich ist unter anderem die aktuelle Güterverkehrsstudie aus 2022 der 
Metropolregion Rheinland nicht bekannt, aus der klar hervorgeht, dass die 
Eisenbahnverbindungen zwischen Köln und Aachen und aber auch Düsseldorf / Neuss 
nach Aachen in und aus den ZARA-Häfen bereits heute derartig überlastet sind durch die 
Ent- und Besorgung des Binnenlandes und dadurch bereits heute schwere 
volkswirtschaftliche Schäden entstehen. Schiffsstau vor den Häfen und „keine Container“ 
sind nur zwei bekannte und offensichtliche Knackpunkte, die nur durch neue und attraktive 
Verbindungen zu einer spürbaren Entlastung der Strecken führen. Das mehrfach 
wiederbelebte Projekt „Eiserner Rhein“ wurde bekanntlich ad acta gelegt. 
 
Auch gilt es die von LKW-Verkehr im Zuge der Trassenüberlastung der Bahn zu stark 
beanspruchte Autobahnverbindungen von Aachen nach Köln, Neuss/Düsseldorf und 
Krefeld aus Umweltschutz- und Verschleißgründen zu entlasten.  
 
Daher wird eindeutig ersichtlich, dass mit einer Auslastung der Strecken bereits von 
Anfang zu rechnen ist, die dann wiederum einen Betrieb kalkulierbar rentabel macht. 
 
Gefährdet sind bei Nichtrealisierung oder auch nur Verzögerung nicht nur die geplanten 
Fortschritte im Strukturwandel, sondern auch die Entwicklung ganzer alter und neuer 
Städteregionen sowie der dort heute noch vorhandenen und in Zukunft nutzbaren 
wertvollen Industriegebiete mit vorhandenen exzellenten Bahnanschlüssen. Die 
genannten Projekte sind nach Auffassung des Kreistages wesentliche Teile für das 
Gelingen des Strukturwandels unserer Region. Sie sind auch entscheidend für eine 
Veränderung des Modal Splits hin zu einer klimaneutralen Mobilität für Menschen und 
Fracht und würden sofort realisiert unmittelbar zu einer spürbaren Entlastung der 
Umlandsautobahnen A44 und A46 führen.  
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Der Kreistag des Rhein-Kreises Neuss als Vertretung der Bürgerinnen und Bürger des 
Kreises gehen davon aus und fordern, dass der Bund zu seiner Verantwortung steht und 
die sich jetzt neu auftuenden (Schein-) Hürden bei der Gestaltung einer klimagerechten 
Mobilität aus dem Weg räumt.  
 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 
   

Sven Ladeck 
Vorsitzender der  
CDU im Kreistag des 
Rhein-Kreises Neuss 

Udo Bartsch 
Vorsitzender der 
SPD im Kreistag 
des Rhein-Kreises 
Neuss 

Swenja Krüppel 
Vorsitzende 
BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN im 
Kreistag des Rhein-
Kreises Neuss 

Dirk Rosellen 
Vorsitzender der FDP 
im Kreistag des Rhein-
Kreises Neuss 

Carsten Thiel 
Vorsitzender der UWG 
/Freie Wähler-
Zentrum im Kreistag 
des Rhein-Kreises 
Neuss
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Neuss/Grevenbroich,  20.09.2022 

010 - Büro des Landrates/Kreistages 

 

Sitzungsvorlage-Nr. 010/1693/XVII/2022 

 
 

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Kreistag 28.09.2022 öffentlich 

 
  

 
 
Tagesordnungspunkt: 

Sitzungskalender 2023 
 
 
 
Anlagen: 

2023 Sitzungskalender 

Ö  9.1Ö  9.1
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Sitzungskalender 2023  
des Kreistages des Rhein-Kreises Neuss  
und seiner Ausschüsse   
 

Beginn der Sitzungen:  
Kreistag und Kreisausschuss               15.00 Uhr 
Fachausschüsse/-gremien  17.00 Uhr, * ganztägig 
 

 
 

 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 

Kreistag   29   14   27   13 

Kreisausschuss 18 15  22 26 24 07  16 20  08 06 

Aufsichtsrat Kreiswerke   27   12      11 

Ausschuss für Innovation, 
Digitalisierung und 
Standortmarketing 

 23   04   23   22  

Ausschuss für Soziales und 
Wohnen 

 07    20    24   

Ausschuss für 
Strukturwandel und Arbeit 

 02  27    10   20  

Finanzausschuss   14*      25    

Gesundheitsausschuss  08   03   24   23  

Jugendhilfeausschuss  22   10      02  

Kreisverkehrsgesellschaft 

- Sitzungsbeginn 8.00 Uhr - 
24          09  

Kulturausschuss   06   19     27  

Mobilitätsausschuss 24    16   22   09  

Naturschutzbeirat  09   09   31   14  

Partnerschaftskomitee 
Europäische Nachbarn 

 13       11    

Personalausschuss   01        15  

Planungs-, Klimaschutz- und 
Umweltausschuss 

  02  25     26   

Polizeibeirat   07       31   

Rechnungsprüfungs- 
ausschuss 

    31      29  

Rettungsausschuss  01        18   

Schul- und 
Bildungsausschuss 

31    02      28  

Sportausschuss  27    05    30   

Verwaltungsrat TZG      13     30  

Weitere Auskünfte :  

Büro des Landrates 
 02181 601-1018/-1019 
kreistagsbuero@rhein-kreis-neuss.de 

Ferientermine:  

Weihnachten 23.12.2022 – 06.01.2023 
Ostern 03.04.2023 – 15.04.2023 
Pfingsten 29.05.2023 – 30.05.2023 
Sommer 22.06.2023 – 04.08.2023 
Herbst 02.10.2023 – 14.10.2023 
Weihnachten  21.12.2023 – 05.01.2024 

 

Ö  9.1Ö  9.1
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Neuss/Grevenbroich,  26.09.2022 

010 - Büro des Landrates/Kreistages 

 

Tischvorlage 
Sitzungsvorlage-Nr. 010/1726/XVII/2022 

 

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Kreistag 28.09.2022 öffentlich 

 
Tagesordnungspunkt:   
 

Tischvorlage: Sitzungskalender 2023 
 

Sachverhalt: 

Der Ausschuss für Soziales und Wohnen wurde vom 24.10.2023 auf den 21.11.2023 
verschoben. 
 
 
 
 
Anlagen: 

2023 Sitzungskalender 
 

Ö  9.1.1Ö  9.1.1
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Sitzungskalender 2023  
des Kreistages des Rhein-Kreises Neuss  
und seiner Ausschüsse   
 

Beginn der Sitzungen:  
Kreistag und Kreisausschuss               15.00 Uhr 
Fachausschüsse/-gremien  17.00 Uhr, * ganztägig 
 

 
 

 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 

Kreistag   29   14   27   13 

Kreisausschuss 18 15  22 26 24 07  16 20  08 06 

Aufsichtsrat Kreiswerke   27   12      11 

Ausschuss für Innovation, 
Digitalisierung und 
Standortmarketing 

 23   04   23   22  

Ausschuss für Soziales und 
Wohnen 

 07    20     21  

Ausschuss für 
Strukturwandel und Arbeit 

 02  27    10   20  

Finanzausschuss   14*      25    

Gesundheitsausschuss  08   03   24   23  

Jugendhilfeausschuss  22   10      02  

Kreisverkehrsgesellschaft 

- Sitzungsbeginn 8.00 Uhr - 
24          09  

Kulturausschuss   06   19     27  

Mobilitätsausschuss 24    16   22   09  

Naturschutzbeirat  09   09   31   14  

Partnerschaftskomitee 
Europäische Nachbarn 

 13       11    

Personalausschuss   01        15  

Planungs-, Klimaschutz- und 
Umweltausschuss 

  02  25     26   

Polizeibeirat   07       31   

Rechnungsprüfungs- 
ausschuss 

    31      29  

Rettungsausschuss  01        18   

Schul- und 
Bildungsausschuss 

31    02      28  

Sportausschuss  27    05    30   

Verwaltungsrat TZG      13     30  

Weitere Auskünfte :  

Büro des Landrates 
 02181 601-1018/-1019 
kreistagsbuero@rhein-kreis-neuss.de 

Ferientermine: 

Weihnachten 23.12.2022 – 06.01.2023 
Ostern 03.04.2023 – 15.04.2023 
Pfingsten 29.05.2023 – 30.05.2023 
Sommer 22.06.2023 – 04.08.2023 
Herbst 02.10.2023 – 14.10.2023 
Weihnachten  21.12.2023 – 05.01.2024 

 

Ö  9.1.1Ö  9.1.1
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Rhein-Kreis Neuss 
 

Neuss/Grevenbroich,  20.09.2022 

010 - Büro des Landrates/Kreistages 

 

Sitzungsvorlage-Nr. 010/1695/XVII/2022 

 
 

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Kreistag 28.09.2022 öffentlich 

 
  

 
 
Tagesordnungspunkt: 

Beschlusskontrolle 
 
 
 
Anlagen: 

Tabelle Beschlusskontrolle öffentlich 

Ö  11Ö  11
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Vorlagen in Sitzung Vorlagen für Gremium Beschlüsse Beschlusscontrolling Beschlusscontrolling (öffentlich) Beschlusscontrolling (nicht öffentlich) Status von Vorlagen und Sitzung

Beschlussstand seit der letzten Sitzung

Sitzungsdatum
TOP
Drucksachen-Nr.

Betreff Zuständiger Bereich Realisierung Erledigt

22.06.2022
Ö 5
ZS5/1463/XVII/2022

Beschluss zur Besetzung von Ausschüssen des Rates 
der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE)

ZS 5 - 
Wirtschaftsförderung / 
Europa

24.06.2022

22.06.2022
Ö 6
014/1374/XVII/2022

Feststellung des Jahresabschlusses 2019, Behandlung 
des Jahresüberschusses und Entlastung des Landrates

20 - Amt für Finanzen Der Jahresüberschuss 2019 in Höhe von 5.603.998,02 
wurde, entsprechend dem Beschluss des Kreistages, 
der Ausgleichsrücklage zugeführt.

16.08.2022

22.06.2022
Ö 7
20/1433/XVII/2022

Einbringung des Entwurfs des Jahresabschlusses für 
das Haushaltsjahr 2020

20 - Amt für Finanzen

22.06.2022
Ö 8
20/1462/XVII/2022

Haushaltsentwicklung 2022, die finanzielle Lage nach 
§ 2 Abs. 2 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz NRW und 
nach § 6 
Kommunalhaushaltsrechtsanwendungsverordnung

20 - Amt für Finanzen

22.06.2022
Ö 9.1
ZS2/1410/XVII/2022

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Übernahme der 
Aufgaben Beistandschaften von der Stadt 
Grevenbroich

ZS 2 - 
Controlling/Organisation

Die Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Übernahme 
der Aufgabe Beistandschaften von der Stadt 
Grevenbroich wurde von der Bezirksregierung 
genehmigt und am 01.09.2022 in deren Amtsblatt 
bekannt gegeben. Die Vereinbarung ist somit seit 
02.09.2022 in Kraft. Die Aufgaben werden nun durch 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreisjugendamtes 
erledigt.

05.09.2022

22.06.2022
Ö 10
65/1416/XVII/2022

Aufbau und Etablierung organisatorischer Strukturen 
für ein Energiemanagementsystem (EMS) für die 
Gebäudewirtschaft durch Inanspruchnahme von 
Fördermittel

65 - Amt für 
Gebäudewirtschaft

Beschluss KT vom 22.06.22: Die Konzeption und 
Unterlagen als Voraussetzung für den Förderantrag 
beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klima 
(BMWK) sind in Vorbereitung; das Amt für 
Gebäudemanagement hat mit Schreiben vom 
29.06.2022 das Unternehmern first energy mit der 
Vorbereitung der Antragsunterlagen und Konzeption für 
den Förderantrag beauftragt. Die Antragstellung soll 
fristgerecht im 4. Quartal 2022 erfolgen. Nach Erhalt 
eines positiven Förderbescheides kann die 
Stellenausschreibung 
Energiemanager/Energiemanagerin und Assistenzkraft 
erfolgen.

22.06.2022
Ö 11
61/1446/XVII/2022

Gemeinde Rommerskirchen: 55. Flächennutzungsplan-
Änderung "Giller Höfe"

61 - Amt für 
Entwicklungs- und 
Landschaftsplanung, 
Bauen und Wohnen

22.06.2022
Ö 12
40/1441/XVII/2022

Satzungsänderung der Musikschule Rhein-Kreis Neuss, 
hier: Gebührenänderung

40 - Amt für Schulen und 
Kultur

Bekanntmachung der Satzung Musikschule Rhein-Kreis 
Neuss 20./21.07.2022

21.07.2022

22.06.2022
Ö 13
40/1449/XVII/2022

Einrichtung eines Bildungsgangs 
Fachpraktiker/Fachpraktikerin "Service in sozialen 
Einrichtungen" am BBZ Grevenbroich

40 - Amt für Schulen und 
Kultur

Der Antrag zur Errichtung des o. g. Bildungsgangs am 
Berufsbildungszentrum Grevenbroich wurde am 
07.07.2022 an die Bezirksregierung Düsseldorf 
gesendet. DieGenehmigung bleibt abzuwarten.

20.07.2022

22.06.2022
Ö 14
51/1460/XVII/2022

Jährliche Anpassung der laufenden Geldleistung des 
Jugendamtes an die Kindertagespflegepersonen

51 - Jugendamt 20.09.2022
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